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Sitzung des Grossen Gemeinderates vom 17. Februar 2004  

 

 

Traktandum 1: Wohnüberbauung Laderen; Überbauungsplan und Erschliessung  

 

Die Baukommission beantragt, Art. 5 Abs. 3 der Besonderen Vorschriften zum 
Überbauungsplan Laderen wie folgt neu zu fassen:  

 

„Der neue Fussweg (GW 2) ist im Zeitpunkt der Aufhebung des bisherigen Fussweges 
durch die Bauherrschaft zu erstellen. Er ist als naturnaher Wanderweg zu gestalten.“ 

 

 

 

 

 

St.Gallen, 5. Februar 2004     Der Kommissionspräsident: 

        R. Dornier 
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